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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1953

Norm

EO §381 Z2 D

Rechtssatz

Auch wenn es sich um die Abwendung eines drohenden unwiederbringlichen Schadens handelt, kann eine einstweilige

Verfügung während des Rechtsstreites nur erlassen werden, wenn sie geeignet ist, den geltend gemachten Anspruch

zu sichern.
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